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Verwaltungsvorschriften zum Abbau der Fehlsubventionierung
im Wohnungswesen (VV-AFWoG)

RdErl. d. Ministeriums fiir Bauen und Wohnen
V. 2.4.1993 -1V B 3-6320-230/93
(am 01.01.2003: MSWKS)

Zum Vollzug des Zweiten Gesetzes liber den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswe-
sen fur das Land Nordrhein-Westfalen (2. AFWoG NRW) vom 16. Marz 2004 (GV. NRW. S. 137/
SGV. NRW. 237) in Verbindung mit dem Gesetz tber den Abbau der Fehlsubventionierung im
Wohnungswesen (AFWoG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. September 2001 (BGBI.
| S. 2414), zuletzt geandert durch Gesetz vom 27. Dezember 2003 (BGBI. | S. 3022, 3062), wer-
den folgende Verwaltungsvorschriften erlassen:

1

Zu Artikel 12. AFWoG NRW und § 1 AFWoG: Anwendungsbereich

1.1

Nach dem WoFG geforderte Wohnungen

Die VV-AFWoG gelten mit den MaBgaben nach den Nummern 1.11 bis 1.13 entsprechend fir In-
haber der nach dem WoFG geforderten oder als geférdert geltenden Wohnungen, die nach §§

34 bis 37 WoFG in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 2. AFWoG NRW zu einer Ausgleichszahlung

herangezogen werden; nicht anwendbar sind die Nummern 3.1 bis 3.2 und 5.4 bis 5.44.
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1.1
An die Stelle des Zeitpunkts der Bewilligung tritt der Zeitpunkt der Forderzusage.

1.12
An die Stelle des zulassigen Entgelts (Nr. 2.2) tritt die gemaB Forderzusage hdchstens zulassige
Miete.

113
Anstelle des Uberpriifungsvorbehalts (Nr. 5.4) ist ein Widerrufsvorbehalt nach § 49 Abs. 1
VwVTG NRW zulassig.

1.14
Ein Herabsetzungsgrund von Amts wegen (ohne vorangehendes Antragsverfahren) liegt nach
Artikel 1 Abs. 2 Nr. 3 Halbsatz 12. AFWoG NRW vor, wenn

- ein Wohnungsinhaber Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach
dem Gesetz Uber eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
(GSiG) oder dem Zwolften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) erhalt und daneben keine Einkiinfte
erzielt werden, bei deren Berlicksichtigung eine Ausgleichszahlung zu leisten ware (vgl. Artikel 2
Nr. 2 Abs. 1 Ziffer 6 Buchstabe ¢ 2. AFWoG NRW),

- eine Wohnung aufgrund eines Wohnberechtigungsscheins genutzt wird, der zu Beginn des
Leistungszeitraumes nicht alter als 2 Jahre ist (Artikel 2 Nr. 2 Abs. 1 Ziffern 9 und 10 2. AFWoG
NRW),

- eine Wohnung aufgrund einer mit den Einschrankungen der Ziffer 11 Artikel 2 Nr. 2 Abs. 1 2.
AFWoG NRW erteilten Freistellung nach § 7 WoBindG in Verbindung mit § 30 WoFG/einer Verein-
barung nach § 7 Abs. 2 WoBindG genutzt wird, die zu Beginn des Leistungszeitraums nicht alter
als zwei Jahre ist,

- unabhangig vom Zeitpunkt der Erteilung (vgl. Ziffer 12 Artikel 2 Nr. 2 Abs. 1 2. AFWoG NRW)

a) eine Freistellung nach § 7 Abs. 1 WoBindG in Verbindung mit § 30 Abs. 1 Nr. 1 WoFG wegen
des nach den ortlichen wohnungswirtschaftlichen Verhaltnissen entfallenen iberwiegenden 6f-
fentlichen Interesses an den Bindungen erteilt worden ist,

b) eine Freistellung nach § 7 Abs. 1 WoBindG in Verbindung mit § 30 Abs. 1 Nr. 2 WoFG aus aus-
schlieBlichem oder Uberwiegendem &ffentlichen Interesse erteilt worden ist,

c) eine Freistellung nach § 7 Abs. 1 WoBindG in Verbindung mit § 30 Abs. 1 Nr. 4 WoFG erteilt
worden ist und zu Beginn des Leistungszeitraums die zugrunde liegende Pflegebediirftigkeit ei-
nes Wohnungsinhabers oder eines Angehdrigen in einer benachbarten Wohnung noch besteht,
d) eine Freistellung nach § 7 Abs. 1 WoBindG in Verbindung mit § 30 Abs. 1 Nr. 3 WoFG zur
Schaffung oder Erhaltung sozial stabiler Strukturen in der Wohnungsbelegung erteilt worden ist,

- in den letzten drei Jahren die Ausgleichszahlung nicht beigetrieben werden konnte und sich die
Vermogensverhaltnisse offensichtlich nicht geandert haben (Artikel 2 Nr. 2 Abs. 3).
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Diese Tatbestande fuihren im Verlaufe eines Leistungszeitraums zur sofortigen Beendigung der
Leistungspflicht ab Eintritt des Herabsetzungsgrundes; im Ubrigen wird eine Leistungspflicht von
vornherein nicht begriindet.

1.15

Die in Artikel 1 Abs. 1 Buchstabe d), Spiegelstriche 1bis 5 2. AFWoG NRW genannten Aushah-
men von der Leistungspflicht entsprechen sinngemal den Ausnahmen in Artikel 2 Nr. 2 Abs. 1
Ziffern 1 bis 4 und 7 2. AFWoG NRW:; die in § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 2 WoFG benannten Ausnah-
men von der Leistungspflicht entsprechen sinngemaB den Ausnahmen in Artikel 2 Nr. 2 Abs. 1
Ziffern 5, 6a, 6b und 6d 2. AFWoG NRW.

Die Ausnahmen sind ab Beginn des Monats, in dem sie eingetreten sind, zu berlcksichtigen

1.2

Erhebungsgebiete

Die Erhebungsgebiete der Ausgleichszahlung sind in § 1 der DVO-AFWoG vom 22. September
1982 (GV. NRW. S. 612), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 11. Oktober 1988 (GV. NRW. S.
432/SGV. NRW. 237), und in der DVO-AFWoG NRW vom 15. November 1989 (GV. NRW. S. 586/
SGV. NRW. 237) bestimmt.

1.3

Wohnungsinhaber

Eine nicht nur voribergehende Nutzung der Wohnung (Artikel 1 Abs. 5 2. AFWoG NRW) liegt vor,
wenn der Wohnungsnutzer seinen/die Wohnungsnutzerin ihren Lebensmittelpunkt in der Woh-
nung hat. Indiz hierfir kann insbesondere die Anmeldung sein, wenn der Wohnungsnutzer/die
Wohnungsnutzerin keinen anderen Wohnsitz hat.

2

Zu Artikel 2 Nr.12. AFWoG NRW und § 1 AFWoG: Erhebungssystem

2.1

Erhebung der Ausgleichszahlung

Die einkommensabhangig gestaffelte Ausgleichszahlung darf von Verfassung wegen den Unter-
schiedsbetrag zwischen dem fir die Wohnung zulassigen Entgelt (vgl. Nummer 2.2) und dem fir
sie geltenden Hochstbetrag (vgl. Nummer 2.3) nicht libersteigen. Besteht ein Subventionsvorteil
bis zur Hohe dieses Unterschiedsbetrages, so wird er entsprechend der Leistungsfahigkeit der
Wohnungsinhaberinnen/Wohnungsinhaber innerhalb des Leistungszeitraumes von Amts wegen
abgeschopft (Beschrankung). Voraussetzung ist, dass das Gesamteinkommen die Einkommens-
grenze des § 9 des Wohnraumforderungsgesetzes (WoFG) am Stichtag (vgl. Nummer 4) um
mehr als 20 v. H. Uberschreitet und keine Ausnahme von der Leistungspflicht vorliegt (vgl. Num-
mer 3).

Zur Beschrankung der Ausgleichszahlung ist ein besonderer Antrag nicht erforderlich. Auch
noch innerhalb des Leistungszeitraumes kann die Beschrankung angeregt und vorgenommen
werden, z. B. im Zusammenhang mit der verspateten Bekanntgabe des zulassigen Entgelts.
Nach Ablauf des Leistungszeitraumes ist eine Beschrankung vorbehaltlich des Artikels 2 Nr. 4
Buchstabe b Abs. 2 2. AFWoG NRW nur noch unter den Voraussetzungen der Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand (§ 32 VwVfG NRW) zulassig.

2.2
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Zulassiges Entgelt

Als zulassiges Entgelt ist grundsatzlich jeweils die flr den Beginn eines neuen Leistungszeitrau-
mes zu erwartende Miethdhe zugrunde zu legen, die der zustandigen Stelle mitgeteilt oder auf
sonstige Weise bekannt geworden ist. MaBgebend ist das tatsachlich gezahlte/zu Beginn des
Leistungszeitraumes zu zahlende Entgelt ohne Betriebskosten, Vergitungen und Zuschlage, je-
doch unter Anrechnung der in Artikel 2 Nr. 1 Abs. 2 2. AFWoG NRW aufgefuhrten besonderen
Zuschlage, die der Vermieterin/dem Vermieter durch zusatzliche Aufwendungen flr einzelne
Wohnungen oder Wohnungsinhaberinnen/ Wohnungsinhaber entstehen, und die neben der Ein-
zelmiete zu entrichten sind. Ist das gezahlte Entgelt verringert, weil es (z.B. bei einer eigenstan-
dig gewerblichen Lieferung von Warme) keine oder verringerte Kostenanteile flir Anlagen oder
Einrichtungen (z. B. Heizungsanlage) enthalt, so ist zum Ausschluss einer iberhéhten Subventi-
onsabschopfung anstelle des gezahlten Entgelts das fiktive Entgelt zugrunde zu legen, welches
sich unter Einbeziehung der Kosten, Finanzierungsmittel und laufenden Aufwendungen der Anla-
gen oder Einrichtungen ergabe. Die Summe dieser Gesamtmietbelastung ist dem geltenden
Héchstbetrag gegentber zu stellen.

Da eine korrekte Bestimmung der Mietdifferenz nur maglich ist, wenn das Entgelt und der
Hochstbetrag die gleichen Kostenelemente enthalten, sind das Entgelt und der Hochstbetrag er-
forderlichenfalls vergleichbar zu machen: Enthalt das Entgelt einen Ansatz flr Schonheitsrepara-
turen, so muss dieser Ansatz auch dem Hdchstbetrag hinzugefiigt werden; sofern er ihn nicht
schon enthalt. Ist der Hochstbetrag ein Mietspiegelwert, so ist den Erlauterungen des Mietspie-
gels zu entnehmen, ob er einen Ansatz flir Schonheitsreparaturen aufweist; ggf. muss dieser An-
satz bei den Stellen ermittelt werden, die den Mietspiegel herausgegeben haben. Wird danach
der Héchstbetrag Uberschritten, so ist die Ausgleichszahlung um den Uberschreitenden Betrag
zu beschranken.

Nachtragliche Veranderungen des zuldssigen Entgelts, die noch bis zum Beginn des Leistungs-
Zeitraumes eintreten, sind bei spaterem bekannt werden noch bis zum Ablauf des Leistungszeit-
raumes berlcksichtigungsfahig. Unterschreitet das gezahlte/zu zahlende Entgelt das preisrecht-
lich zulassige Entgelt, so beruht dieser Mietvorteil nicht auf der Subventionswirkung der Forde-
rungsmittel. Da von Verfassungs wegen keine Uber den Fordervorteil hinausgehende Subventi-
onsabschopfung zuldssig ist, muss in einem solchen Falle entsprechend Artikel 2 Nr. 1 Abs. 1
Satz 2 2. AFWoG NRW zur Ermittlung des Unterschiedsbetrages zum geltenden Héchstbetrag
an Stelle des gezahlten das (héhere) preisrechtlich zulassige Entgelt zugrunde gelegt werden.
Eine mietpreisrechtliche Nachprifung des gezahlten Entgelts ist nur geboten, wenn Erkenntnisse
oder Plausibilitadtserwagungen den Schluss nahe legen, dass das zulassige Entgelt um mehr als 5
v. H. Uberschritten wird.

Bei einer wegen der Hohe der gezahlten Miete festgestellten Nichtabgabepflicht (vgl. Nummer
2.1) kdnnen die erforderlichen ,Null-Bescheide” (vgl. Nummer 5.2) ohne vorangegangene Ein-
kommensprifung erteilt werden.

2.3

Hochstbetrag

Die bei der Neuvermietung einer freifinanzierten Vergleichswohnung rechtmaBig erzielbare Mie-
te bildet von Verfassung wegen die absolute Obergrenze fiir die sich aus zuldassigem Entgelt und
Ausgleichszahlung zusammensetzende Gesamtbelastung der Wohnungsinhaberinnen und Woh-
nungsinhaber.
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Als geltender Hochstbetrag ist grundsatzlich die Obergrenze der Mietspanne des Ortlichen
Mietspiegels geman §§ 558c oder 558d BGB zugrunde zu legen; Betriebskosten, Zuschlage (ge-
gebenenfalls mit Ausnahme der in Artikel 2 Nr. 1 Abs. 2 2. AFWoG NRW aufgeflihrten) sowie
Vergltungen bleiben unberlicksichtigt.

Far Zwecke der Erhebung der Ausgleichszahlung ist ein Mietspiegel nur geeignet, wenn er

a) den Anforderungen der §§ 558c oder 558d BGB entspricht.

b) eine Mietspanne ausweist oder wenn der Mietspiegel Kriterien enthalt, die die Berechnung ei-
ner Mietspanne ermaoglichen. Mietspiegel, die lediglich Mietrichtwerte (Durchschnittswerte) ent-
halten, sind zur Beschrankung der Ausgleichszahlung nicht anwendbar.

c) zu Beginn des Leistungszeitraumes/bei Bezug der Wohnung giiltig ist. Ein Mietspiegel der al-

ter als zwei Jahre ist, kann herangezogen werden, wenn er beim Mieterhéhungsverlangen ubli-

cherweise weiterhin verwendet wird.

Mit der Bezugnahme des Artikel 2 Nr. 1 Abs. 3 2. AFWoG NRW auf die §§ 558c oder 558d in Ver-
bindung mit § 558 Abs. 2 BGB wird zugelassen, mangels ortlichen Mietspiegels auf den Miet-
spiegel einer vergleichbaren Gemeinde zurlickzugreifen.

Ist ein fUr Zwecke der Erhebung der Ausgleichszahlung anwendbarer Mietspiegel nicht vorhan-
den (z. B. weil die Obergrenze der Mietspanne nicht dem bei Neuvermietungen tatsachlich er-
zielbaren Entgelt entspricht), so ist statt dessen die nach den oértlichen wohnungswirtschaftli-
chen Verhaltnissen tatsachlich rechtmaBig erzielbare ortsibliche Vergleichsmiete flir eine der
geforderten Wohnung entsprechende freifinanzierte Wohnung maBgeblich. Fiir Gemeinden ohne
anwendbaren Mietspiegel erweist sich insoweit verstarkt ein Bedarf, neue Mietspiegel anzure-
gen oder flachendeckende Mietenkataster anzulegen. Die Erkenntnisse der zustdndigen Stellen
Uber geltende Hochstbetrage sind auf dem Laufenden zu halten, insbesondere um Beschrankun-
gen im laufenden Leistungszeitraum von Amts wegen zu ermdglichen (vgl. Artikel 2 Nr. 3 Buch-
stabe c) 2. AFWoG NRW).

Alle zustandigen Stellen informieren in ihrem Zustandigkeitsbereich die Haushalte in geférderten
Wohnungen Uber die jeweils aktuellen Hochstbetrage, so dass die Moglichkeit zur Anregung von
Beschrankungen und begriindeter Herabsetzungsantrage (Artikel 2 Nr. 7 Abs. 2 2. AFWoG
NRW) erdffnet wird.

2.4

Amtshilfe

Die im Gemeindegebiet geltenden Hochstbetrage und die Kriterien fur deren Ableitung teilen die
in der sozialen Wohnraumférderung zustandigen Stellen den &rtlich zustéandigen Stellen fur die
mit Wohnungsfiirsorgemitteln geférderten Wohnungen mit und leisten im Rahmen ihrer Moglich-
keiten im Einzelfall Amtshilfe bei der Ermittlung des jeweiligen Hochstbetrages. Entsprechendes
gilt fiir den Fall einer zwischenzeitlichen Anderung der Hochstbetrége.

2.5

Zwéolftel-Uberschreitungs-Regelung

Zur Verringerung der monatlichen Ausgleichszahlung auf den 12. Teil des Betrages, um den das
Gesamteinkommen die erhéhte Einkommensgrenze nur geringfligig Ubersteigt (Artikel 2 Nr. 1
Abs. 4 2. AFWoG NRW), ist bei den jeweiligen Zwischenrechnungen noch nicht auf- oder abzu-
runden. Der Betrag ist gemaB Artikel 2 Nr. 4 Buchstabe d) 2. AFWoG NRW erst nach Ermittlung
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der monatlichen Ausgleichszahlung im Endergebnis auf volle Euro-Betrage abzurunden.

2.6

Wohnflachenberechnung

Soweit die Wohnflache nach der Il. BV ermittelt worden ist, verbleibt es bei dieser Berechnung (§
42 Il. BV). Bei Wohnungen, die im Geltungsbereich des |. WoBauG geférdert worden sind, blei-
ben die nach der I. BVO ermittelten Wohnflachen maBgebend (§ 46 Il. BV). Auf- und Abrundun-
gen sind nicht zulassig. Daher ist nur diejenige Wohnflache zugrunde zu legen, die zuletzt bei
der Bewilligung oder der Anerkennung der Schlussabrechnung oder bei spateren baulichen
MaBnahmen wie Modernisierung, Wohnungserweiterung oder Wohnungsteilung oder Ausbau-
von Zubehdorraumen zutreffend festgestellt worden ist. Sie ist nur dann zu Uberprifen und ggf.
neu zu ermitteln, wenn sie sich danach durch weitere bauliche MaBnahmen verandert hat. So-
weit nach dem 31. Dezember 2003 bauliche Veranderungen an dem Wohnraum vorgenommen
wurden, die eine Neuberechnung der Wohnflache erforderlich machen, sind die Vorschriften der
Wohnflachenverordnung vom 25. November 2003 (BGBI. | S. 2346) anzuwenden

3

Zu Artikel 2 Nr. 2 2. AFWoG NRW: Ausnahmen von der Leistungspflicht

31

Mietwohnungen

31N

Von der Leistungspflicht ausgenommen sind neben den Eigentimerinnen und Eigentliimern von
EigentumsmaBnahmen auch Erwerberinnen und Erwerber, auf die zwar noch kein Eigentum
Ubergegangen ist, zu deren Gunsten jedoch schon eine Auflassungsvormerkung im Grundbuch
eingetragen ist, so dass demnachst die Eigentumsumschreibung vorgenommen wird.

3.12

Zahlt die Eigentiimerin oder der Eigentliimer den Darlehensbetrag der 6ffentlichen Mittel/Woh-
nungsfursorgemittel vorzeitig zurtick, der auf die von ihr/ihm genutzte Mietwohnung entfallt, so
wird sie/er abgabenfrei. Eine Ausnahme von der Leistungspflicht gem. Art. 2 Nr. 2 Abs. 1 Nr. 3 2.
AFWoG NRW liegt erst vor, wenn der noch valutierende Anteil der als Darlehen gewahrten 6f-
fentlichen Mittel zurlickgezahlt worden ist, der auf die von der Eigentimerin/vom Eigentimer
selbstgenutzte Mietwohnung entfallt, und der anteilige Zuschuss nicht mehr gezahlt wird.

Der Anteilsbetrag errechnet sich nach dem Verhaltnis der Wohnflachen der einzelnen Wohnun-
gen zueinander, sofern nicht der Bewilligung ein anderer MaBstab zugrunde gelegen hat. Bei an-
teiliger Mittelrlickzahlung ist der Zeitpunkt der Gutschrift der anteiligen 6ffentlichen Mittel auf
dem Konto der Darlehensglaubigerin/des Darlehensglaubigers maBgebend. Der Aushahmetatbe-
stand ist dagegen noch nicht verwirklicht, wenn die Eigentiimerin/der Eigentliimer der selbstge-
nutzten Mietwohnung den Anteilsbetrag lediglich bereits Giberwiesen hat.

Der Ausnahmetatbestand betrifft nur nattrliche Personen, die die Mietwohnung als Eigentimerin
oder Eigentimer nutzen; ein Miteigentumsanteil reicht zur Verwirklichung des Ausnahmetatbe-
standes aus. Auf NieBbrauchberechtigte ist der Ausnahmetatbestand nicht anwendbar

3.13
Wohnungsberechtigte Wohnungsinhaberinnen oder Wohnungsinhaber nach § 4 Abs. 1 Buchsta-
ben a), b) oder c) des Bergarbeiterwohnungsbaugesetzes, die eine nach diesem Gesetz gefor-
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derte Wohnung bewohnen, sind von der Ausgleichszahlung befreit. Diese Regelung ist durch
das AFWoG NRW vom 31.10.1989 auch auf solche Bergbauangehdrige ausgedehnt worden, die
eine vor dem 15. 2. 1952 mit Landesmitteln fur Bergarbeiter geforderte Wohnung bewohnen. Die
Ausnahmeregelung ist in den Ausnahmekatalog des Artikels 2 Nr. 2 2. AFWoG NRW aufgenom-
men worden.

3.14
Ab 1.1.2005 treten an die Stelle

- der Arbeitslosenhilfe nach den §§ 190 bis 195 SGB llI:
die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB Il (sog. Arbeitslosengeld Il, Sozial-
geld),

- der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem BSHG:
die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII,

- der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem GSiG:
die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach den §§ 41 bis 46
SGB XII.

3.2

Soweit Behorden des Bundes bei den sowohl mit 6ffentlichen als auch mit Wohnungsflirsorge-
mitteln geférderten Wohnungen als zustandige Stellen die Ausgleichszahlung erheben, haben ih-
nen die Stadte und Kreise als zustandige Stellen nhach dem WoBindG die Ausnahmetatbestande
unter Angabe der Datenlage und der Entscheidungsgriinde mitzuteilen (vgl. im Ubrigen zur
Amtshilfe Nummern 2.4 und 8.3).

3.3

Erhebung der Ausgleichszahlung bei Bezug der Wohnung innerhalb des Leistungszeitraumes
Wurde eine gefdorderte Wohnung innerhalb des Leistungszeitraumes neu bezogen, so sind die
Wohnungsinhaberinnen/Wohnungsinhaber daraufhin zu tUberprifen, ob eine Leistungspflicht
nach Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe c) 2. AFWoG NRW besteht. Uberschritt das anrechenbare Ge-
samteinkommen neun Monate vor Wohnungsbezug die maBgebende Einkommensgrenze des §
9 WoFG um mehr als 20 v. H., liegt keiner der Ausnahmetatbestande des Artikel 2 Nr. 2 2. AF-
WoG NRW vor und lasst der Mietpreisunterschied zwischen zulassigem Entgelt und Hochstbe-
trag im Zeitpunkt des Bezuges eine Ausgleichszahlung zu, so wird die Abschdpfung des Sub-
ventionsvorteils durch Festsetzung der Ausgleichszahlung nach dem 2. AFWoG NRW vorgenom-
men. Satz 2 gilt entsprechend, wenn keiner der Ausnahmetatbestande nach § 34 Abs. 4 WoFG
oder Artikel 1 Abs. 1 Buchstabe d), Spiegelstriche 1 bis 5 2. AFWoG NRW und keiner der Herab-
setzungsgrunde nach Artikel 1 Abs. 2 Nr. 3 Halbsatz 1 2. AFWoG NRW vorliegt.

3.4

Datenilibermittlung

Die flir den Gesetzesvollzug notwendigen Daten Gbermitteln die zustandigen Stellen nach § 3
WoBindG den fur den Vollzug des AFWoG zustandigen Stellen, insbesondere den unter Nummer
10.1 genannten zustandigen Stellen (vgl. Nummer 8.3).

3.5

Beriicksichtigung der Ausnahmen
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Nach Artikel 2 Nr.2 Abs. 2 in Verbindung mit Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe c) 2. AFWoG NRW sind die
Ausnahmen von der Leistungspflicht ab Beginn des Monats, in dem sie eingetreten sind oder ab
Bezug der Wohnung zu bertcksichtigen. Die Befreiung von der Leistungspflicht gilt nur fir den
betreffenden Leistungszeitraum. Beendet ein Ausnahmetatbestand die schon festgestellte Leis-
tungspflicht, so soll ein Anderungsbescheid erlassen werden, mit dem die Leistungspflicht ab
Beginn des Monats aufgehoben wird, in dem der Ausnahmetatbestand eingetreten ist. Die zuviel
gezahlte Ausgleichszahlung ist zu erstatten.

3.6

Ausnahmen wegen Vermietungsschwierigkeiten oder zum Erhalt oder zur Forderung sozial
gemischter Belegungsstrukturen

Der Ausnahmetatbestand des Artikel 2 Nr. 2 Abs. 4 2. AFWoG NRW lasst es zum einen zu, auf
die Ausgleichszahlung ganz oder teilweise zu verzichten, wenn Tatsachen die Annahme recht-
fertigen, dass die Vermietbarkeit sonst wahrend des Leistungszeitraumes nicht gesichert ware.
Bei der Beurteilung von Tatsachen, die die Annahme von Vermietungsschwierigkeiten bei Erhe-
bung der Ausgleichszahlung rechtfertigen, ist nicht nur auf schon anzutreffende akute Woh-
nungsleerstande abzustellen. Vielmehr sind fir die Dauer des jeweils zur Veranlagung anstehen-
den Leistungszeitraumes u.a. auch folgende Besonderheiten zu beriicksichtigen:

- die ortlichen wohnungswirtschaftlichen Verhaltnisse, die vor allem von der Wohnungsnachfra-
ge und dem Wohnungsangebot bestimmt sind (z. B. ortliches Vergleichsmietenniveau unterhalb
der Einzelmiete),

- Lagekriterien der Wohnung, die bei der Ableitung des Hochstbetrages unberticksichtigt bleiben
(z. B. Mieterstruktur, sozialer Brennpunkt),

- baulicher Zustand der Wohnung (z. B. Verfall der Bausubstanz in Folge Uberalterung),

- Einwirkung schadlicher Umwelteinfllisse auf die Wohnung (z. B. hohe Immissionsbelastung),

- die Dauer der erkannten Vermietungsschwierigkeit Uber einen voriibergehenden Zeitraum hin-
aus, fiir den die Kostenmiete das Mietausfallwagnis (§ 29 11.BV) und das Umlageausfallwagnis (§
25 a NMV 1970) enthalt.

Flhren solche Akzeptanzprobleme zusammen mit der Erhebung der Ausgleichszahlung zu Ver-
mietungsschwierigkeiten, so entscheidet die ortlich fiir den Gesetzesvollzug zustandige Stelle
gegebenenfalls im Einvernehmen mit den Ubrigen fir die Durchfuhrung des 2. AFWoG NRW im
gleichen Wohnungsbestand drtlich zustandigen Stellen tber

- den teilweisen Verzicht auf die Ausgleichszahlung

oder

- die vollstandige Ausnahme von der Leistungspflicht

fur den jeweils maBgebenden Leistungszeitraum. Der Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3
GG erfordert es regelmaBig, wegen der objektiv fir samtliche Wohnungen eines Gebaudes oder
einer Wirtschaftseinheit in gleicher Weise gebotenen Annahme der Vermietungsschwierigkeit
nicht nur einzelne Wohnungsinhaber und Wohnungsinhaberinnen/Wohnungsbewerber und
Wohnungsbewerberinnen von der Leistungspflicht auszunehmen, sondern die MaBnahme auch
auf die Ubrigen Haushalte desselben Gebaudes oder der Wirtschaftseinheit zu erstrecken.

Zum anderen kann von der Ausgleichszahlung ebenfalls ganz oder teilweise abgesehen werden,
wenn dies dem Erhalt oder der Férderung sozial gemischter Belegungsstrukturen dient. Ein bei
einzelnen Wohnungen konkret angetroffener Ausnahmetatbestand ist grundsatzlich Ubertragbar
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auf alle Wohnungen eines Wohngebaudes oder einer Wirtschaftseinheit. Die daraus resultieren-
de Befreiung der Wohnungsinhaberinnen/Wohnungsinhaber samtlicher Wohnungen von der Ab-
gabepflicht ist unter Gleichbehandlungsaspekten jedoch nur geboten, wenn die fir die Ausnah-
me entscheidenden Kriterien auch tatsachlich auf die ibrigen Wohnungen des Wohngebaudes
oder der Wirtschaftseinheit projiziert werden konnen. Dies ist z. B. nicht der Fall, wenn sich die
Vermietungsschwierigkeiten nur auf Wohnungen einer bestimmten WohnungsgréBe (etwa 2-
Raum-Wohnungen) beschranken, das Wohngebaude oder die Wirtschaftseinheit jedoch dane-
ben auch groBere und kleinere Wohnungen ohne entsprechende Vermietungsschwierigkeit auf-
weist.

Ihre Entscheidung trifft die zustandige Stelle mit entsprechend nachprifbarer Begriindung durch
Aussonderung der betreffenden Wohnungen aus der Veranlagung und durch Bescheid gegen-
Uber der/dem Verfliigungsberechtigten der Wohnung oder des Gebaudes.

4

Zu Artikel 2 Nr. 3 2. AFWoG NRW: Einkommenspriifung

4.1

Anwendung des Einkommenspriifungserlasses

Fir die Einkommensprifung nach §§ 9 und 20 bis 24 WoFG sind die Einkommensverhaltnisse
(Einkommen und Einkommensgrenze) am Stichtag maBgebend. Dies sind

- in der Regel:
der 1. April vor Beginn eines Leistungszeitraumes (Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe b) Satz 12. AFWoG
NRW),

- bei der Ausiibung des Uberpriifungsvorbehalts:

der Zeitpunkt der Anderung der Einkommensverhéltnisse, friihestens der Zeitpunkt der Auffor-
derung (Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe b) Satz 2 Ziffer 1i.V.m.

Nr. 5 Abs. 1 2. AFWoG NRW),

- bei Wohnungsbezug im Verlauf eines Leistungszeitraumes:

die Einkommensverhaltnisse neun Monate vor Beginn des Leistungszeitraumes, es sei denn, die
Einkommensverhaltnisse sind bereits innerhalb dieses Zeitraumes Uberprift worden (Artikel 2Nr.
3 Buchstabe c) Satz 2, 2. Spiegelstrich 2. AFWoG NRW),

- bei der Herabsetzung:
der Zeitpunkt der Anderung der Verhaltnisse (Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe b) Satz 2 Ziffer 2 i.V.m.
Nr.7 Abs. 2 2. AFWoG NRW),

- bei Bezug einer mit Wohnungsflirsorgemitteln geférderten Wohnung:
die Einkommensverhéltnisse sechs Monate vor Beginn des Leistungszeitraumes (§ 9 Abs. 4 AF-
WoG).

Die Einkommensermittlung wird nach dem Einkommensprifungserlass vom 16.11.2001 (SMBI.
NRW. 2370) in entsprechender Anwendung der Verwaltungsvorschriften zu §§ 10 bis 13 des
Wohngeldgesetzes vorgenommen. Zur Ermittlung der Leistungspflicht werden die Einkommens-
grenze und das Gesamteinkommen aller Wohnungsinhaber/innen zugrundegelegt.
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Bei der Einkommensprifung muss die verfassungsrechtlich unzuldssige Abschoépfung eines le-
diglich fiktiv ermittelten, jedoch (noch) nicht vorhandenen Subventionsvorteils ausgeschlossen
werden. Nach der Besonderheit des Einzelfalles kann es daher erforderlich sein, von der Ein-
kommensermittlungsmethode des § 22 WoFG abzuweichen und als Basis fiir die Ermittlung des
fiktiven Jahreseinkommens von weniger als 12 angetroffenen Monatseinkommen auszugehen,
die auf ein Jahreseinkommen hochgerechnet und der maBgebenden Einkommensgrenze gegen-
Ubergestellt werden. Hierzu folgendes Beispiel:

Ein/e Wohnungsinhaber/in befindet sich am Stichtag (1. 4. 2004) in der Elternzeit, die noch bis
zum 1. 3. 2005 andauert. Danach wird sie/er ins Erwerbsleben zurlickkehren und monatliche Ein-
kiinfte aus nichtselbststandiger Tatigkeit erzielen.

Bei strikter Anwendung des § 22 Abs. 1 Satz 3 WoFG wurde dem/der Wohnungsinhaber/in be-
reits am 1. 4. 2004 das auf 12 Monatseinklinfte umgerechnete (fiktive) Einkommen zugerechnet,
das jedoch erst ab 1. 3. 2005 tatsachlich erzielt wird. Dies wurde in der Zeit vom 1. 1. 2005 bis
28. 2. 2005 zu einer erhdhten Leistungspflicht fihren, obgleich die hierfur maBgeblichen Ein-
kiinfte dem/der Wohnungsinhaber/in im Januar und Februar 2005 noch nicht zuflieBen.

Ein solches Ergebnis der fiktiven Einkunftsermittlung widerspricht den Grundsatzen einer zulds-
sigen Subventionsabschdpfung. Bei der Einkommensprifung ist deshalb zur Feststellung des
Jahreseinkommens der Wohnungsinhaberin/des Wohnungsinhabers nur auf die addierten Ein-
kiinfte der (neun) Kalendermonate bis zum Beginn des Leistungszeitraumes abzustellen. Wah-
rend dieser Zeit werden keine anrechenbaren Einkiinfte erzielt, so dass ein auf dieser Basis er-
mitteltes fiktives 12-Monats-Einkommen einem Jahreseinkommen von ,0' Euro entspricht. Dieses
Ergebnis der Einkommensprifung legt die zustéandige Stelle ihrer Entscheidung Uber die Abga-
benpflicht zum 1. 1. 2005 zugrunde.

Die aus der Sicht des Stichtages sichere Erkenntnis Uber die im Leistungszeitraum sich andernde
Einkommenssituation der Wohnungsinhaberin/des Wohnungsinhabers fuhrt zur Anwendung des
Uberpriifungsvorbehaltes nach Artikel 2 Nr.4 Buchstabe c) 2. AFWoG NRW.

4.2

Soziale Komponenten (Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe a Satz 3 und 4 Ziffern 1bis 5 2. AFWoG NRW
4.21

Das Jahreseinkommen einer zu betreuenden hilflosen Person ist abweichend von § 20 Satz 2
WOoFG bei der Bildung des Gesamtbetrages aller Jahreseinkommen nicht anrechenbar. Unabhan-
gig hiervon wird bei der Ermittlung des Gesamteinkommens dennoch von der Summe der (libri-
gen) anrechenbaren Jahreseinkommen ein Freibetrag nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 WoFG oder Artikel 2
Nr. 3 Buchstabe a) Ziffer 5 2. AFWoG NRW abgezogen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen
hierfur im Einzelfall vorliegen.

Bei der Ermittlung der maBgebenden Einkommensgrenze (§ 9 WoFG) werden zu betreuende hilf-
lose Personen bericksichtigt.

Das Merkmal ,hilflos"” ist durch einen Ausweis hach dem Schwerbehindertengesetz oder dem
Neunten Buch Sozialgesetzbuch, der mit dem Merkzeichen ,H" gekennzeichnet ist, oder durch
einen Bescheid der fir die Durchfihrung des Bundesversorgungsgesetzes zustandigen Behor-
de, der die entsprechenden Feststellungen enthalt, nachzuweisen. Dem Merkzeichen ,H" steht
die Einstufung als Schwerstpflegebedirftiger in Pflegestufe lll nach dem Elften Buch Sozialge-
setzbuch, dem Zwdlften Buch Sozialgesetzbuch oder diesen entsprechenden gesetzlichen Be-
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stimmungen gleich; dies ist durch Vorlage eines entsprechenden Bescheides nachzuweisen.
4.22

Bei einem Kind, das noch nicht 18 Jahre alt ist (vgl. § 32 Abs. 1 und 3 EStG), ist die Ausbildungs-
verglitung grundsatzlich anrechnungsfrei, und zwar unabhangig von der Héhe der Ubrigen Ein-
kiinfte und Bezlige (hinsichtlich des einkommensteuerrechtlichen Kindschaftsbegriffs vgl. Nr.
3.5 des Einkommensprifungserlasses).

Werden von Kindern neben der Ausbildungsvergitung keine weiteren Einkiinfte erzielt, so ist
mangels anrechenbaren Einkommens der Freibetrag nach § 24 Abs. 1 Nr. 5 WoFG nicht zu ge-
wahren.

Werden neben der Ausbildungsverglitung noch weitere Einkiinfte erzielt (z.B. Waisenrente, Ein-
kommen aus geringfligigen Beschaftigungsverhaltnissen, Kapitaleinklinfte etc.), so zahlen nur
diese weiteren Einkilinfte zum anrechenbaren Jahreseinkommen. Wegen dieser Einkiinfte wird
bei haushaltsangehdrigen Kindern zwischen 16 und 24 Jahren ein Freibetrag von bis zu 600 Eu-
ro gemaB § 24 Abs. 1 Nr. 5 WoFG von dem Gesamtbetrag der Jahreseinkommen abgesetzt (§ 20
Satz 2 WoFG).

4.23

Der Freibetrag von 1640,- Euro fUr haushaltsangehdrige Kinder unter 12 Jahren gilt anstelle der
Freibetragsregelung des § 24 Abs. 1 Nr. 4 WoFG; der dort nur im Verhaltnis zu Alleinerziehenden
zugelassene Abzug eines Freibetrages von 600,- Euro ist deshalb nicht zusatzlich zu gewahren.
Der Freibetrag steht neben Alleinerziehenden auch Elternpaaren und Lebenspartnern nach dem
Lebenspartnerschaftsgesetz zu. Voraussetzung ist, dass beide Elternteile oder Lebenspartner
wegen Erwerbstatigkeit oder Ausbildung nicht nur kurzfristig vom Haushalt abwesend sind. Zur
Erwerbstatigkeit rechnet selbststandige oder nichtselbststandige Arbeit, Tatigkeit in Land- und
Forstwirtschaft oder im Gewerbebetrieb. Ausbildung im Sinne des Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe a)
Satz 4 Ziffer 1 2. AFWoG NRW ist umfassend zu verstehen, insbesondere im Sinne der berufli-
chen Bildung (Ausbildung, Fortbildung, Umschulung), der schulischen, beruflichen und gesell-
schaftlichen Eingliederung, z. B. Teilnahme an einem Deutsch-Lehrgang, und der beruflichen Re-
habilitation. Nicht nur kurzfristig vom Haushalt abwesend ist, wer nicht nur gelegentlich die Woh-
nung verlasst, so dass bei Kindern unter 12 Jahren eine Betreuung durch Dritte (z. B. Kinderkrip-
pe, Kindergarten, Kinderhort oder nicht zum Haushalt rechnende Familienangehdrige) erforder-
lich ist.

5

Zu Artikel 2 Nr. 4 2. AFWoG NRW und § 4 AFWoG: Verwaltungsverfahren

5.1

Einteilung in Jahrgangsgruppen

Fir die Zuordnung der Wohnungen zu den Jahrgangsgruppen ist die erstmalige Bewilligung der
offentlichen Mittel maBgebend. Bei Gebauden mit Wohnungen, die nachtraglich zu einer Wirt-
schaftseinheit zusammengefasst worden sind, ist der Zeitpunkt der Bewilligung fur die einzelnen
Wohnungen zugrunde zu legen. Wohnungen, flr die Férdermittel nach dem 1.1.2003 bewilligt,
gewahrt oder Ubertragen worden sind, sind der Jahrgangsgruppe | zuzuordnen; eine Neuauftei-
lung dieses Wohnungsbestandes ist erstmals ab 1.1.2008 zugelassen. Einen Neuzuschnitt von
Jahrgangsgruppen berichten die Gemeinden und Kreisen unverzlglich Uber die Bezirksregierun-
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gen der Wohnungsbaufdrderungsanstalt NRW. Die Bezirksregierungen unterrichten ihrerseits
unverziiglich die Wohnungsfiirsorgestellen ihres Bezirks tiber die vorgenommenen Anderungen.
Andern Wohnungsfiirsorgestellen die Einteilung der mit Wohnungsfiirsorgemitteln geférderten
Wohnungen ihres Zustandigkeitsbereichs, so unterrichten sie die ortlich flir Sozialwohnungen
zustandigen Stellen unverzglich Uber die Bezirksregierungen.

5.2

Leistungsbescheid

Der Leistungsbescheid ist regelmaBig vor Beginn des Leistungszeitraumes/Bezuges bekannt zu
geben. Bewohnte eine Wohnungsinhaberin/ein Wohnungsinhaber die Wohnung bereits am 1. 4.
vor Beginn des Leistungszeitraumes, so soll der Leistungsbescheid nur aushahmsweise erst im
Verlaufe des Leistungszeitraumes erteilt werden. Nach Ablauf des Leistungszeitraumes darf ein
Leistungsbescheid nur unter den Voraussetzungen des Artikels 2 Nr. 4 Buchstabe b Abs. 2 so-
wie Nr. 7 Abs. 2 Satz 3 2. AFWoG NRW erlassen werden. Ergibt die Priifung der Unterlagen, dass
eine Leistungspflicht nicht besteht, soll dieses Ergebnis der Wohnungsinhaberin/dem Woh-
nungsinhaber mitgeteilt werden (,,Null-Bescheid"). Dabei handelt es sich um einen rechtsfest-
stellenden Verwaltungsakt.

5.3

Gesamtschuldnerische Haftung

Wird die Wohnung von mehreren Personen bewohnt, so haften sie gesamtschuldnerisch fir die
Ausgleichszahlung. Leistungspflichtig ist diejenige Person, der gegentliber der Leistungsbe-
scheid bekannt gegeben und die als zahlungspflichtig benannt worden ist. Soweit keine Emp-
fangsvollmacht erteilt wurde, soll der Leistungsbescheid zur Sicherung des Leistungsanspru-
ches jeder Person mit Wohnungsinhabereigenschaft bekannt gegeben werden. Dazu ist eine
entsprechende Anzahl von Bescheiden zu versenden und dies - zur Erleichterung des Nachwei-
ses - in der Akte zu vermerken.

5.4

Vorbehalt einer erneuten Uberpriifung

5.41

Eine erneute Uberpriifung der Einkommensverhaltnisse gem. Artikel 2 Nr. 4 Buchstabe c) 2. AF-
WoG NRW soll vorbehalten werden, wenn aus der Sicht des Stichtages nach der Lebenserfah-
rung ein konkreter Anlass zu der Annahme berechtigt, dass sich die Einkommensverhaltnisse im
Verlaufe des Leistungszeitraumes erheblich verdndern werden (z. B. Eintritt ins Berufsleben, un-
abhangig von einer noch zu absolvierenden Lehrabschlussprifung, einem Examen oder einem
Schulabschluss, oder weil eine friihere Tatigkeit wegen Mutterschaft, Arbeitslosigkeit, Wehr-
pflicht oder Krankheit nur voriibergehend aufgegeben wurde), so dass eine erstmalige oder we-
sentlich erhdhte Leistungspflicht sicher oder mit hinreichender Sicherheit erwartet werden kann.
Ein Vorbehalt soll nicht ausgesprochen werden, wenn das Gesamteinkommen sich voraussicht-
lich infolge normaler Einkommensentwicklung erhéhen wird (z. B. Tarifanhebungen). Da der
Uberpriifungsvorbehalt bei jeder wesentlichen Anderung der Einkommensverhaltnisse (Einkom-
mensgrenze, Jahreseinkommen und Gesamteinkommen) zulassig ist, kann auch eine sicher vor-
hersehbare Anderung von Frei- oder Abzugsbetrédgen nach § 24 WoFG oder Artikel 2 Nr. 3
Buchstabe a) 2. AFWoG NRW bertlicksichtigt werden, die sich auf das anrechenbare Gesamtein-
kommen auswirkt (z. B. Wegfall der Eigenschaft ,junges Ehepaar" im Sinne des § 24 Abs. 1Nr. 3
WoFG oder der Eigenschaft eines Kindes im Sinne des § 24 Abs. 1 Nr. 5 WoFG oder des Artikel 2
Nr. 3 Buchstabe a) 2. AFWoG NRW).

Der Uberpriifungsvorbehalt darf nur innerhalb des Leistungszeitraumes angewandt werden. Ver-
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anderungen der Einkommensverhaltnisse, die innerhalb der Zeitspanne vom 1.4. bis 31.12. des
Kalenderjahres vor Beginn des Leistungszeitraumes eintreten, sind analog § 22 WoFG zu beur-
teilen. Aus der Sicht des Stichtages sicher oder mit hinreichender Sicherheit feststehende we-
sentliche Einkommensveranderungen wahrend des Leistungszeitraumes erfordern dagegen den
Uberpriifungsvorbehalt.

5.42

Wird aufgrund des Uberpriifungsvorbehaltes eine Leistungspflicht erstmals begriindet oder eine
bestehende Leistungspflicht abgeédndert, so ist eine riickwirkende Begriindung oder Anderung
der Leistungspflicht vom Monatsersten nach Anderung der Einkommensverhéltnisse an zuléssig,
friihestens jedoch ab dem Monatsersten, der auf den Tag der Bekanntgabe der Aufforderung
zum Nachweis der Einkommensverhaltnisse folgt. Liegt also die Veranderung der Einkommens-
verhaltnisse vor der Aufforderung nach Artikel 2 Nr. 5 Abs. | 2. AFWoG NRW, so darf die Aus-
gleichszahlung erst ab dem Monatsersten nach der Aufforderung festgesetzt werden. Treten die
Veranderungen nach der Aufforderung ein, so darf die veranderte Ausgleichszahlung ab dem
Monatsersten, der dem Tag der Veranderung der Einkommensverhaltnisse folgt, erhoben wer-
den.

5.43

Der Uberpriifungsvorbehalt ist ein belastender Verwaltungsakt, der nur in Verbindung mit einem
Leistungsbescheid, Anderungsbescheid oder ,Null-Bescheid" erlassen werden soll. Der schriftli-
che Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt und schriftlich begriindet sein (§§ 37
und 39 VwVfG NRW); er ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Widerspruch und An-
fechtungsklage gegen ihn haben aufschiebende Wirkung. Die sofortige Vollziehung kann ange-
ordnet werden.

Der Uberpriifungsvorbehalt soll auf einen Termin befristet werden (§ 36 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG
NRW), der im sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit dem Ereignis steht, mit dem der
Uberpriifungsvorbehalt begriindet wurde. Die Uberpriifungs- und Anderungsbefugnis reicht
liber den Inhalt des Uberpriifungsvorbehaltes nicht hinaus (OVG NRW, Beschluss vom 21. 5. 1991
-14 A 2034/89).

Erneute Uberpriifungsvorbehalte sind innerhalb des Leistungszeitraumes zul&ssig.

5.44

Von dem Uberpriifungsvorbehalt wird durch Bekanntgabe der Aufforderung zum Nachweis der
Einkommensverhaltnisse Gebrauch gemacht. Dieser Zeitpunkt der Aufforderung ist als Stichtag
fir die Beurteilung der Einkommensverhaltnisse zugrunde zu legen (Artikel 2 Nr. 3 Buchstabe b)
Ziffer | 2. AFWoG NRW). Aufgrund der Aufforderung sind alle Personen mit Wohnungsinhaberei-
genschaft erklarungspflichtig.

Das Verwaltungsverfahren zur Anwendung des Uberpriifungsvorbehaltes ist auch in den Fillen
formlich abzuschlieBen, in denen eine niedrigere oder entfallende Leistungspflicht festgestellt
wird. Es wird durch Leistungsbescheid, Anderungsbescheid oder Mitteilung liber die Nichtabga-
bepflicht beendet (vgl. Nummer 5.2).

5.5

Rechtsmittelverfahren bei Leistungsbescheiden

Bei der Ausgleichszahlung handelt es sich nach Feststellung des Bundesverfassungsgerichts
(Beschluss vom 8. 6. 1988, NJW 1988 S. 2599) um eine Abschdpfungsabgabe. GemaB § 80 Abs.
2 VwGO haben Widerspruch und Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung. In die Rechts-
mittelbelehrung des Leistungsbescheides und des Widerspruchsbescheides ist ein entsprechen-
der Hinweis aufzunehmen. Bei Widerspruchsbescheiden gilt dies auch, wenn in der Rechtsbe-
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helfsbelehrung des zugrunde liegenden Leistungsbescheides noch auf die aufschiebende Wir-
kung des Widerspruchsbescheides hingewiesen wurde.

Bei nicht fristgerecht eingelegten Widerspruchen ist den Blrgerinnen oder Blrgern ein beraten-
des Schreiben nach § 25 VwVfG NRW zu Ubermitteln, in dem sie auf die Unzuldssigkeit des Wi-
derspruchs hingewiesen werden. Bestehen sie auf einer Entscheidung, so ist der Widerspruch
der Widerspruchsbehoérde zur Entscheidung vorzulegen und von ihr zu bescheiden.

5.6

Verjahrung

Der Anspruch auf Zahlung der Ausgleichszahlung aufgrund eines unanfechtbaren Leistungsbe-
scheides verjahrt nach drei Jahren.

In den Fallen einer riickwirkenden Festsetzung falliger Ausgleichszahlungen durch Leistungsbe-
scheid fur maximal 6 Monate (Artikel2 Nr. 4 Buchstabe b) 2. AFWoG NRW) wie auch in den Fal-
len spaterer Vollstreckungshandlungen zur Durchsetzung von bestandskraftig festgestellten und
falligen Ausgleichszahlungen tritt eine Unterbrechung der 3-jahrigen Verjahrungsfrist ein. Nach
Bestandskraft dieser Verwaltungsakte beginnt eine neue 30-jahrige Verjahrungsfrist.

5.7

Kleinbetragsregelung

Nach Nr. 1.1 der Kleinbetragsregelung der Anlage zu Nr. 2.6 der Verwaltungsvorschriften zur
Landeshaushaltsordnung zu § 59 LHO vom 30.9.2003 (SMBI. NRW. 631) soll von der Anforde-
rung von weniger als zehn Euro abgesehen werden; diese Regelung ist bei der Festsetzung der
Ausgleichszahlung nicht anwendbar, weil nach Nr. 4 Satz 1 dieser Verwaltungsvorschrift bei wie-
derkehrenden Einnahmen und Teilbetragen die Kleinbetragsgrenze fir den Jahresbetrag des
Anspruchs qilt.

5.8

Aufbewahrungsfrist

Die Unterlagen Uber die Erhebung der Ausgleichszahlung sind fiir die Dauer von 5 Jahren nach
Ablauf des Leistungszeitraumes oder nach Beendigung eines Rechtsmittelverfahrens aufzube-
wahren.

6

Zu Artikel 2 Nr. 5 2. AFWoG NRW: Mitwirkungspflicht und Saumnisfolgen

6.1

Nicht-Leistungspflichtige

Von der schriftlichen Aufforderung der Wohnungsinhaberinnen/Wohnungsinhaber zum Nach-
weis der persdnlichen und Einkommensverhaltnisse sind diejenigen auszunehmen, die nach
Kenntnis der zustandigen Stelle von der Leistungspflicht befreit sind, weil ein Ausnahmetatbe-
stand vorliegt (vgl. Nummer 3); der Ausnahmetatbestand ist im Ubrigen vor jedem Leistungszeit-
raum erneut zu Uberprufen.

Zur maschinellen Aussonderung der Wohngeldempfangerinnen/Wohngeldempfanger stellt das
Landesamt fur Datenverarbeitung und Statistik den zustandigen Stellen, die zugleich Bewilli-
gungsbehdrden fir Wohngeld sind, auf Wunsch Magnetbander mit dem gespeicherten Bestand
der Wohngeldempfanger jeweils nach dem Stand vom 1. April zur Verfligung.

6.2

Aufforderungsverfahren

6.21
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Zur Benennung der Personen, die die Wohnung nicht nur voribergehend nutzen, und zum Nach-
weis von deren Einkommen, des gezahlten Entgelts und vorliegender Ausnahmen nach Artikel 2
Nr. 2 Abs. | 2. AFWoG NRW ist den Wohnungsinhaberinnen/Wohnungsinhabern eine angemes-
sene Frist einzurdaumen, die erforderlichenfalls verlangert werden soll. Die angemessene Frist
betragt regelmaBig einen Monat. Nach Verstreichen dieser Frist ist sie regelmaBig schriftlich un-
ter Hinweis auf die Rechtslage zu verlangern. Die Nachfrist kann vierzehn Tage oder mehr betra-
gen; eine weitere Verlangerung der behoérdlich gesetzten Frist ist geman § 31 Abs. 7 VwVfG NRW
zulassig.

6.22

Die Abfrage des gezahlten Entgelts ist erforderlich, um die Beschrankung der Ausgleichszahlung
von Amts wegen zu ermdglichen. Kommen Haushalte dieser neuen Nachweispflicht nicht nach
und/oder weisen nicht oder nicht fristgemaB das Vorliegen von Ausnahmen nach, so I6st dies
nicht die gesetzlichen Saumnisfolgen gem. Artikel 2 Nr. 5 Abs. 2 2. AFWoG NRW aus, wenn je-
doch stattdessen fristgemaRB die haushaltsangehdrigen Personen benannt und deren Einkommen
nachgewiesen worden sind. Vielmehr wird die gestaffelte Ausgleichszahlung in solchen Fallen
geman Artikel 2 Nr. 1 2. AFWoG NRW auf der Grundlage des nachgewiesenen Einkommens er-
hoben. Bei nachtraglicher Bekanntgabe des gezahlten Entgelts ist die Beschrankung der Aus-
gleichszahlung auf den Unterschiedsbetrag zum geltenden Hochstbetrag noch innerhalb des
Leistungszeitraumes vorzunehmen.

Verstreicht die (verlangerte) Aufforderungsfrist ohne Benennung der Personen, die die Wohnung
nicht nur voriibergehend nutzen, oder wird deren Einkommen nicht nachgewiesen und ist ferner
ein Ausnahmetatbestand nicht erkennbar geworden, so wird vermutet, dass das anrechenbare
Gesamteinkommen die maBgebende Einkommensgrenze um mehr als 80 v. H. Uberschreitet.
Kann eine Beschrankung auf den Unterschiedsbetrag zwischen dem zulassigen Entgelt und dem
geltenden Hochstbetrag nicht vorgenommen werden, so ist sodann eine Ausgleichszahlung von
3,50 Euro/m? Wohnflache monatlich zu erheben.

Die Wohnungsinhaberinnen und Wohnungsinhaber kénnen die Berlcksichtigung der tatsachli-
chen Einkommensverhaltnisse nur ab dem Monat erreichen, der auf den Monat folgt, in dem die
Nachweise/Auskiinfte nachtraglich erbracht wurden. Denn der zunachst ergangene Leistungs-
bescheid gilt bis zum Ablauf des Monats fort, in dem die nachtraglichen Nachweise/Auskunfte
erbracht werden.

6.23

Mit Bekanntgabe des Aufforderungsschreibens wird die einmonatige ,angemessene” Frist im
Sinne des Artikels 2 Nr. 5 Abs. 1Satz 2 2. AFWoG NRW in Lauf gesetzt, innerhalb derer Woh-
nungsinhaber/innen ihre Einkommensverhaltnisse nachzuweisen haben. Eine qualifizierte Zustel-
lung ist regelmaBig nicht erforderlich. Das Aufforderungsschreiben nach Artikel 2 Nr. 5 Abs. 1
Satz 12. AFWoG NRW ist kein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 Abs. 1 VwVfG NRW; es trifft kei-
ne abschlieBende Regelung zur Leistungspflicht und unterliegt somit nicht der Anfechtbarkeit.
Dem Aufforderungsschreiben sind Formulare entsprechend Nummer 6.3 beizufligen, mit denen
die entscheidungserheblichen Daten und Nachweise abgefragt werden.

6.3

Formulare

Das Aufforderungsschreiben sowie die Erklarungen der Wohnungsinhaberinnen und Wohnungs-
inhaber zu ihren personlichen Verhaltnissen und dem gezahlten Entgelt kbnnen von den zustan-
digen Stellen entsprechend den drtlichen Gegebenheiten individuell gestaltet werden. Es ist da-
bei sicherzustellen, dass alle fir die Erhebung notwendigen persdnlichen und Wohnungsdaten
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abgefragt werden. Hierzu gehoren insbesondere:

- Grunddaten zu den Wohnungsinhaberinnnen/den Wohnungsinhabern,

- Angaben zu Benutzerinnen/Benutzern der Wohnung am Stichtag wie Name, Geburtsdatum,
Verwandtschaftsverhaltnis und Datum der Aufnahme in den Haushalt,

- Angaben zu vorliegenden Ausnahmen von der Leistungspflicht,

- Angaben zur Ermittlung von Frei- und Abzugsbetragen,

- Grunddaten zur Wohnung (Lage, GréBe, Untervermietung),

- von der Vermieterin/dem Vermieter bestatigte Angaben iber das zu Beginn des Leistungszeit-
raumes voraussichtlich zu zahlende Entgelt im Sinn des Artikel 2 Nr. | Abs. 2 2. AFWoG NRW,

- von der Vermieterin/dem Vermieter bestatigte Angaben zu Ausstattungsmerkmalen der Woh-
nung, soweit diese Angaben flr die Ermittlung des fur die Wohnung geltenden Miethéchstbetra-
ges notwendig sind.

Aus datenschutzrechtlichen Griinden wird empfohlen, die vom Vermieter zu bestatigenden Erhe-
bungsdaten in einem gesonderten Formular zu erfassen.

Zur Prifung der Einkommensverhaltnisse soll die Vorlage einer vollstandig ausgefiillten Einkom-
menserklarung angeregt werden; hierzu kann die zustandige Stelle eigene Vordrucke oder die
Vordrucke des Wohngeldrechts (vgl. RAErl. vom 03.08.2001 - IV A 1-4082-245/01; MBI. NRW. S.
1086/SMBI. NRW. 2374) in abgewandelter Form verwenden. Sofern die Beibringung verwertba-
rer Angaben ohne Vordrucke mit geringerem Verwaltungsaufwand gefiihrt werden kann (z.B.
durch separate Bescheinigungen, Nachweise oder Belege), kénnen die personlichen und die Ein-
kommensverhaltnisse auch auf sonstige Weise nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden.
Eine rechtliche Verpflichtung der Wohnungsinhaberinnen oder Wohnungsinhaber, die Aus-
kunfts- und Nachweispflichten nur durch Verwendung vorgegebener Formulare zu erfiillen, be-
steht nach der Rechtsprechung mangels gesetzlicher Grundlage nicht. Werden also die erforder-
lichen Angaben in sonstiger Weise belegt, so darf die zustandige Stelle eine Uberpriifung nicht
ablehnen. Die zustandigen Stellen sind auBerdem gehalten, Wohnungsinhaberinnen/Wohnungs-
inhaber auf noch fehlende Ausklnfte/Nachweise hinzuweisen und eine angemessene Frist zur
Vervollstandigung einzurdumen (vgl. Nummer 6.1).

7

Zu Artikel 2 Nr. 7 2. AFWoG NRW: Herabsetzung

71

Antragszeitraum

Ein begriindeter Herabsetzungsantrag kann innerhalb des laufenden Leistungszeitraums gestellt
werden, wenn die Anderung der Einkommensverhiltnisse seit oder fiir mindestens 6 Monate an-
dauert und im Leistungszeitraum zu einer geringeren Leistungspflicht oder zu ihrem Wegfall
flhrt. Dies gilt auch, wenn der 6-Monats-Zeitraum mindestens einen Monat in den laufenden
Leistungszeitraum hineinreicht oder Uber das Ende des laufenden Leistungszeitraums hinaus-
reicht. Eine ,geringere Leistungspflicht” liegt auch vor, wenn aufgrund der Zwoélftelung des
Uberschreitungsbetrages (Artikel 2 Nr. 1 Abs. 4 2. AFWoG NRW) nur noch ein verringerter Betrag
zu leisten ist.

Nach Ablauf des Leistungszeitraumes ist eine Herabsetzung nur noch unter den Voraussetzun-
gen der Einsetzung in den vorigen Stand (§ 32 VwVfG NRW) zulassig.

Die Ausgleichszahlung kann auf Antrag bereits bei der Festsetzung herabgesetzt werden (vor-
gezogener Herabsetzungsantrag).
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7.2

Dauer der Veranderung

Ist im Antragszeitpunkt die fiir eine beriicksichtigungsfahige Anderung der Einkommensverhlt-
nisse geforderte Mindestdauer (6 Monate) noch nicht verstrichen und auch nicht absehbar, so
empfiehlt sich anstelle einer Ablehnung des Antrages die voriibergehende Aussetzung der Voll-
streckung des Leistungsbescheides und eine Entscheidung Uber den Antrag nach Ablauf von 6
Monaten seit Eintritt des antragsbegriindenden Ereignisses. Der Anderungsbescheid kann mit ei-
nem Uberpriifungsvorbehalt versehen werden. Eine separate Héherfestsetzung der gednderten
Abgabepflicht darf jedoch nicht Gber die urspriingliche Hohe der Leistungspflicht laut erstmali-
gem Leistungsbescheid hinausgehen.

Da durch die Ausgleichszahlung nur der nicht mehr berechtigte Subventionsvorteil abgeschopft
werden darf, muss bei einer mindestens sechsmonatigen Veranderung der Einkommensverhalt-
nisse, wahrend der tatsachlich keine oder nur eine geringere Leistungspflicht fortbesteht, dieses
Ergebnis bei der Einkommensermittlung auch zum Ausdruck kommen. Bei Anwendung des Ein-
kommensprifungserlasses ist es deshalb erforderlich, von der Einkommensermittlungsmethode
des § 22 WoFG abzuweichen und als Basis fur die Ermittlung eines verringerten, fiktiven Jahres-
einkommens nur von den jeweils verringerten Monatseinkommen auszugehen, die dem Herab-
setzungsantrag zugrunde liegen. Hierzu folgendes

Beispiel 1:

Ein 60-jahriger nichtselbststandig tatiger Wohnungsinhaber macht glaubhaft, dass sein Arbeitge-
ber flr die nachsten vier Monate Kurzarbeit angeordnet hat. Fir den anschlieBenden Zeitpunkt
ist ihm das Beschaftigungsverhaltnis aufgekindigt worden. Aufgrund seines Lebensalters geht
der Wohnungsinhaber von anschlieBender Dauerarbeitslosigkeit aus. Er beantragt die Herabset-
zung der Ausgleichszahlung wegen der mindestens sechs Monate andauernden Anderung sei-
ner Einkommensverhaltnisse.

Der innerhalb des Leistungszeitraumes gestellte Herabsetzungsantrag ist begriindet. Inm ist in
der Weise zu entsprechen, dass der Wohnungsinhaber wahrend der verschiedenen Phasen der
Einkommensminderung jeweils nur in der Hohe abgabenpflichtig bleibt, die dem jeweiligen - auf
ein fiktives Jahreseinkommen hochgerechneten - Gesamteinkommen geman Artikel 2 Nr. 1 2.
AFWoG NRW entspricht. Die Herabsetzung vollzieht sich im Beispielsfall in zwei Schritten:

1. Die in der Phase der Kurzarbeit erzielten 4-Monats-Einkommen sind Basis flr die Ermittlung
eines fiktiven Jahreseinkommens im Sinne des § 21 WoFG. Das hieraus folgende anrechenbare
Gesamteinkommen gemaB § 20 Satz 2 WoFG wird in dem erforderlichen Anderungsbescheid zur
Bemessung der fiir vier Monate geminderten Leistungspflicht zugrunde gelegt.

2. Die ab fuinftem Kalendermonat nach Antragstellung einsetzende Dauerarbeitslosigkeit fuhrt zu
Einklinften aus anrechenbaren Entgeltersatzleistungen (Arbeitslosengeld, vgl. § 21 Abs. 2 Nr. 1.6
WOoFG). Auf der Basis der Entgeltersatzleistungen ist wiederum ein fiktives Jahreseinkommen im
Sinne des § 21 Abs. 1 WoFG zu ermitteln. Das hieraus ableitbare anrechenbare Gesamteinkom-
men im Sinne des § 20 Satz 2 WoFG ist fir die erneute Herabsetzung der Leistungspflicht nach
Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses zugrunde zu legen.

Liegt im Antragszeitpunkt das antragsbegriindende Ereignis bereits schon nicht mehr vor, so ist
die fiir mindestens 6 Monate angetroffene Anderung der Einkommensverhéltnisse riickwirkend
durch Anderung des Leistungsbescheides zu beriicksichtigen.

Hierzu folgendes

Beispiel 2:

Ein 60-jahriger arbeitsloser Wohnungsinhaber macht geltend, dass sich seine Einkommensver-

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 17/23



haltnisse in den letzten sechs Monaten geandert und zu einer geringeren Leistungspflicht ge-
fhrt haben. Sein friheres Erwerbseinkommen minderte sich zunachst wahrend eines 4-Monats-
Zeitraumes in Folge angeordneter Kurzarbeit. Seitdem ist er arbeitslos und erhalt Arbeitslosen-
geld. Er beantragt die Herabsetzung der Ausgleichszahlung auf den Betrag, der den geanderten
Verhaltnissen entspricht.

Dem innerhalb des Leistungszeitraumes gestellten begriindeten Herabsetzungsantrag ist durch
Erlass eines riickwirkenden Anderungsbescheides zu entsprechen. Wahrend des 4-Monats-
Zeitraumes der Kurzarbeit dient das erzielte Einkommen zur Ermittlung eines fiktiven Jahresein-
kommens. Dieses ist Bestandteil des Gesamteinkommens, das zur Bemessung der verringerten
Leistungspflicht in dem betreffenden 4-Monats-Zeitraum den Schwellenwerten der Ausgleichs-
zahlung (Artikel 2 Nr. 1 Abs. 1und 4 2. AFWoG NRW) gegentibergestellt wird. Fir die weiteren
beiden Kalendermonate des verstrichenen 6-Monats-Zeitraumes bildet das erzielte Arbeitslo-
sengeld die Basis zur Ermittlung des fiktiven Jahreseinkommens im Sinne des § 21 Abs. 1 WoFG.
Das hiernach ableitbare Gesamteinkommen ist Grundlage fir die weitergehende Herabsetzung
der Ausgleichszahlung nach MaBgabe der aktuellen Einkommensverhaltnisse.

7.3

Geburt

Wird der Herabsetzungsantrag mit der zu erwartenden Geburt eines Kindes begriindet, so kann
die Leistungspflicht rickwirkend ab drittem Schwangerschaftsmonat herabgesetzt werden.
Denn nach Nummer 3.3 des Einkommenspriifungserlasses ist auch bereits ein Kind haushaltsan-
gehdrig, dessen Geburt nach arztlicher Bescheinigung innerhalb von 6 Monaten erwartet wird.
7.4

Mieterh6hung

Erhoht sich im Verlaufe des Leistungszeitraumes das zulassige Entgelt (vgl. Nummer 2.2), so ist
auf Antrag die Ausgleichszahlung herabzusetzen auf den Differenzbetrag zwischen dem Entgelt
und dem geltenden Héchstbetrag. Zugrunde zu legen ist der Hochstbetrag, der im Zeitpunkt der
geanderten Verhaltnisse maBgebend ist.

Verringert sich der Hochstbetrag im Leistungszeitraum, so dass das zulassige Entgelt zusammen
mit der Ausgleichszahlung den neuen Hochstbetrag liberschreitet, so ist die Ausgleichszahlung
entsprechend herabzusetzen.

8

Zu Artikel 1 Abs. 1Buchstabe b 2. AFWoG NRW und § 9 AFWoG: Wohnungsfiirsorge

8.1

Begriff der Wohnungsfiirsorgemittel

Als Wohnungsfirsorgemittel im Sinne von §§ 87 a und 111 Il. WoBauG (in der bis zum 31.12.2001
geltenden Fassung) sind Mittel aus 6ffentlichen Haushalten anzusehen, die mittelbar oder unmit-
telbar mit der Zweckbestimmung zur Verfigung gestellt worden sind, Wohnraum durch Neubau,
Wiederaufbau und Wiederherstellung, Ausbau und Erweiterung oder Erwerb zugunsten von An-
gehorigen des offentlichen Dienstes oder diesen durch bundes-, landes- oder kommunalrechtli-
che Regelung gleichgestellten Personengruppen zu schaffen.

Fir die Zweckbestimmung der Wohnungsflirsorgemittel ist grundsatzlich die Ausweisung im
Haushaltsplan maBgebend. Sofern die Zweckbestimmung im Haushaltsplan nicht oder nicht ein-
deutig angegeben ist, ist auf die der Bewilligung zugrunde liegenden Forderungsbestimmungen
oder allgemeinen Richtlinien abzustellen. Wenn auch diese die Zweckbestimmung nicht hinrei-
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chend erkennen lassen, ist auf die im Bewilligungsbescheid oder im Vertrag zum Ausdruck ge-
kommene Zweckbestimmung abzustellen. Der Begriff ,Wohnungsflirsorgemittel” setzt nicht vor-
aus, dass die Mittel flir den Bau einer steuerbegunstigten oder freifinanzierten Wohnung und/
oder unter Vereinbarung eines Wohnungsbesetzungsrechts gewahrt worden sind. Zu den Woh-
nungsflirsorgemitteln zahlen daher auch sogenannte ,Arbeitgeberdarlehen” oder ,persdnliche
Darlehen”, sofern sie mit der vorgenannten Zweckbestimmung gewahrt wurden.

Als mittelbar zur Verfligung gestellte Wohnungsfiirsorgemittel sind solche Mittel anzusehen, die
mit der vorgenannten Zweckbestimmung durch institutionelle Zuwendungsempfanger, Sonder-
vermdgen, Kreditanstalten und sonstige juristische Personen des &ffentlichen Rechts, die keinen
offentlichen Haushalt haben, eingesetzt worden sind, z. B. gemaB dem Wirtschaftsplan der Dar-
lehensglaubigerin oder des Darlehensglaubigers. Entscheidend ist, dass der Darlehensglaubige-
rin/ dem Darlehensglaubiger Mittel (Zuschiisse) aus einem 6ffentlichen Haushalt des Bundes,
des Landes, der Gemeinden oder Gemeindeverbande zur Verfigung gestellt worden sind, und
zwar auch allgemein fur Zwecke der Darlehensglaubigerin/ des Darlehensglaubigers, nicht not-
wendig bestimmt zur Wohnungsbauférderung.

8.2

Mietpreisbindung

Bei Wohnungsflirsorgewohnungen ist die Ausgleichszahlung zu erheben, solange die bei der
Bewilligung begriindete Mietpreisbindung besteht. Eine solche Mietpreisbindung kann auch im
Darlehensvertrag vereinbart worden sein.

Die bei Bewilligung vereinbarten vertraglichen Mietpreisbindungen gelten nach Ablauf des 20-
jahrigen Besetzungsrechts weiter bis zum Zeitpunkt der planmaBigen Tilgung oder vorzeitigen,
vollstandigen Rickzahlung des Darlehens. Mit der Beendigung der Mietpreisbindung erlischt die
Leistungspflicht.

Weder eine zwischen den Mietparteien im Mietvertrag noch die bei Bewilligung von Modernisie-
rungsmitteln vereinbarte Mietpreisbindung ist Grundlage fiir die Erhebung der Ausgleichszah-
lung.

8.3

Zusammenarbeit, Datenaustausch

Um wechselseitig zwischen den kommunalen zustandigen Stellen und den zustandigen Stellen
im Wohnungsflrsorgebereich einen ordnungsgemaBen Gesetzesvollzug sicherzustellen, ist auf
Dauer ein Informationsaustausch Uber bestimmte Eigenschaften der Uberwiegend mit Woh-
nungsfursorgemitteln geférderten Wohnungen aller Jahrgangsgruppen erforderlich. Die fir Sozi-
alwohnungen zustandigen Stellen teilen deshalb den mit dem Vollzug des 2. AFWoG NRW be-
fassten Wohnungsflirsorgebehdérden bei gemischt geférderten Wohnungen mit, zu welchem
Zeitpunkt im Einzelfall die Eigenschaft ,6ffentlich gefordert” aufgrund vorangegangener vorzeiti-
ger freiwilliger und vollstandiger Mittelriickzahlung enden wird oder das Bindungsende bereits
eingetreten ist. Die Wohnungsfursorgebehdrden informieren die kommunalen zustandigen Stel-
len, wenn ihr Besetzungsrecht abgelaufen ist und die Bindung an die Kostenmiete nicht mehr be-
steht, weil die Wohnungsflirsorgedarlehen vorzeitig vollstandig zurtickgezahlt oder planmaBig
getilgt worden sind. Die jeweils aktenfihrende Stelle, deren Zustandigkeit flir die Erhebung der
Ausgleichszahlung endet, Ubersendet jeweils die dort geflihrten Akten an die neue zustandige
Stelle. Diese erlasst einen neuen Leistungsbescheid.

Sind gemischt geférderte Wohnungen im Ubrigen sowohl mit 6ffentlichen Mitteln als auch mit
Wohnungsflrsorgemitteln des Bundes oder des Landes gefordert worden, so sind die kommu-
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nalen zustandigen Stellen flr den Gesetzesvollzug zustandig. Absatz 1 gilt entsprechend.

9
Zu Artikel 2 Nr. 8 2. AFWoG NRW und § 10 AFWoG: Zweckbestimmung der Ausgleichszahlung

9.1
Abfiihrung des Aufkommens der Ausgleichszahlung

9.1

Das Aufkommen der von den zustandigen Stellen (§ 11 Satz 1 AFWoG in Verbindung mit Art. 2 Nr.
8 2. AFWoG NRW) festgesetzten Ausgleichszahlung bei 6ffentlich geforderten Wohnungen
zahlt zu den durchlaufenden Geldern, die nicht im kommunalen Haushalt zu veranschlagen sind
(§ 13 Gemeindehaushaltsverordnung). Das Aufkommen ist wie folgt abzufiihren:

9.1M

bei 6ffentlich geférderten Wohnungen, die nicht mit Bundestreuhandmitteln und nicht lberwie-
gend mit Wohnungsfursorgemitteln gefordert sind:

an das Land (Art. 2 Nr. 8 Abs. 1Satz 1 2. AFWoG NRW) gemanR den geltenden AFWoG-Kassen-
vorschriften.

9.112

bei Bergarbeiterwohnungen, die mit Treuhandmitteln des Bundes geférdert sind:

an die Wohnungsbauférderungsanstalt NRW - Bundestreuhandstelle fir den Bergarbeiterwoh-
nungsbau in Minster (§ 10 Abs. 2 AFWoG) - und zwar durch Uberweisung bis zum 10. jeden Mo-
nats auf das Konto 188821 bei der WestLB Minster (BLZ 400 500 00) mit dem Vermerk ,Aus-
gleichszahlungen AFWoG-Konto 6320190952",

9.113

bei 6ffentlich geférderten Wohnungen, die zusatzlich mit Wohnungsfiirsorgemitteln gefordert
worden sind (sog. gemischt-geforderte Sozialwohnungen), wenn von den fir die Wohnung ge-
wahrten Baudarlehen dem Betrage nach die Darlehen aus Wohnungsflirsorgemitteln tGberwiegen
und zwar die Darlehen

a) des Landes

an das Land gemaB den geltenden AFWoG-Kassenvorschriften,

b) der Gemeinde

an die Gemeinde; sie sind im kommunalen Haushalt zu veranschlagen,

c) sonstiger Darlehens- oder Zuschussgeber

an den jeweiligen Darlehens- oder Zuschussgeber.

Die Wohnungsfiursorgebehorden libermitteln den zustandigen Stellen eine Liste der gemischt
geforderten Wohnungen zur Abstimmung. Sie kennzeichnen hierbei diejenigen Wohnungen mit
der liberwiegenden Forderung durch Wohnungsflirsorgemittel und geben hierbei den empfangs-
berechtigten Darlehens- oder Zuschussgeber an, an den die Ausgleichszahlungen bis zum 10.
jeden Monats abzuflihren sind.

9.14
bei 6ffentlich geforderten Wohnungen, die zusatzlich mit Wohnungsflirsorgemitteln (z.B. der Ge-
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meinde, des Landes oder des Bundes) geférdert worden sind, bei denen aber der Anteil der 6f-
fentlichen Mittel Gberwiegt:
an das Land gemaB den geltenden AFWoG-Kassenvorschriften.

9.12

Das Aufkommen der Ausgleichszahlung fiir Wohnungen, die ausschlieBlich mit 6ffentlichen Mit-
teln oder mit Wohnungsflrsorgemitteln der Gemeinde oder Gemeindeverbande gefordert wor-
den sind, steht unmittelbar den Darlehens- oder Zuschussgebern zu. Dieses Aufkommen der
Ausgleichszahlung darf daher nicht mehr in den Landeshaushalt gebucht werden; die Einnahmen
sind unmittelbar im kommunalen Haushalt auszuweisen.

9.2

Verwaltungskostenbetrage

Die Gemeinden und Kreise legen der Wohnungsbauférderungsanstalt NRW (ber die Bezirksre-
gierungen bis spatestens zum 1. Juni eines jeden Jahres

- die Abrechnung der Verwaltungskostenbeitrage,
- die Statistik flr das vorangegangene Jahr gemaB Nummer 9.4 und

- eine Ubersicht tiber den im Vorjahr zum Soll gestellten Betrag der Ausgleichszahlung nach
Nummer 6 AFWoG-Kassenvorschriften

nach Vordrucken vor, die die Wohnungsbauférderungsanstalt NRW bekannt gibt.

9.3

Verwendung des Aufkommens

Die Verwendung des Aufkommens richtet sich nach Artikel 2 Nr. 8 Abs. | Satze 2, 4 und 5 2. AF-
WoG NRW und § 34 Abs. 6 WoFG in Verbindung mit der Anlage 2 zu den WFB und der Richtlinie
zur Férderung der Modernisierung von Wohnraum vom 27.03.2001 (SMBI. NRW. 2375) in den je-
weils geltenden Fassungen.

9.4

Statistik

9.41

Zur Kontrolle sowie zur Berechnung der Verwaltungskostenbeitrage haben die zustandigen Stel-
len in einer Statistik festzuhalten:

1. Zahl der Miet- und Genossenschaftswohnungen der einzelnen Jahrgangsgruppen, Angaben
Uber die Zusammensetzung von neuen Jahrgangsgruppen 1, 2 oder 3 (Artikel 2 Nr. 4 Buchstabe
a) Satze 3 und 4 2. AFWoG NRW),

2. Zahl der Wohnungen der einzelnen Jahrgangsgruppen, deren Inhaber/innen zur Ausgleichs-
zahlung herangezogen worden sind, unterschieden nach den Betragen der Abgabenstaffelung
gemanB Artikel 2 Nr. 1 2. AFWoG NRW, sowie gesondert diejenigen ohne Einkommensnachweis
nach Artikel 2 Nr. 5 Abs. 2 2. AFWoG NRW,

3. Zahl der Falle - unterschieden nach Jahrgangsgruppen -,
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3.1 Beschrankungen der Ausgleichszahlung wegen der Miethdhe,

3.2 Wegfall der Leistungspflicht wegen Beendigung der Eigenschaft ,6ffentlich geférdert” nach
Artikel 2 Nr. 7 Abs. 1 2. AFWoG NRW,

3.3 Wegfall der Leistungspflicht wegen Aufgabe der Wohnung nach Artikel 2 Nr. 7 2. AFWoG
NRW,

3.4 Herabsetzung der Ausgleichszahlung wegen veranderter Verhaltnisse nach Artikel 2 Nr. 7
Abs. 2 2. AFWoG NRW,

4. Jahresbetrag der festgesetzten Ausgleichszahlungen, unterschieden nach Jahrgangsgrup-
pen,

5. Summe der eingezogenen Ausgleichszahlungen eines Jahres, unterschieden nach den in
Nummer 9.1 aufgefiihrten Empfangern der Ausgleichszahlungen.

Die Kreise erfassen als zustandige Stellen diese Daten gesondert fiir jede kreisangehorige Ge-
meinde.

9.42

Die Bezirksregierungen und Oberfinanzdirektionen erfassen die Daten entsprechend fur die
steuerbeguinstigten und freifinanzierten Wohnungen, die mit Wohnungsfirsorgemitteln des Lan-
des gefdrdert worden sind.

10

Zu Artikel 2 Nr. 9 2. AFWoG NRW und § 11 AFWoG: Zustandige Stellen Die Aufgaben der zu-
standigen Stellen obliegen den kreisfreien Stadten, den GroBen und Mittleren kreisangehdriges
Stadten sowie fur die Ubrigen Gemeinden den Kreisen (§ 2 Nr. 6 der Verordnung flir Zustandig-
keiten im Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen vom 2. Juni 1992 (GV. NRW. S. 190/SGV. NRW.
237).

Macht eine Gemeinde oder ein Kreis Gebrauch von Artikel I Nr. 1 Buchstabe b) oder Nr. 2 oder
Artikel lll Nr. 2 des Gesetzes zur Starkung der regionalen und interkommunalen Zusammenarbeit
der Stadte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S.
96), sind Uber die gemeinsame Wahrnehmung der Erhebung der Ausgleichszahlung unverzig-
lich das Ministerium fiir Stadtebau und Wohnen, Kultur und Sport auf dem Dienstweg sowie die
Wohnungsbauférderungsanstalt NRW und die Wohnungsflirsorgestellen zu unterrichten.

10.1

Wohnungsfiirsorgewohnungen des Bundes

Fir die Erhebung der Ausgleichszahlung bei Inhaberinnen/Inhabern von Wohnungen, die aus-
schlieBlich oder Uberwiegend mit Wohnungsflursorgemitteln des Bundes gefordert worden sind,
haben das Bundesministerium der Finanzen und der Prasident des Bundeseisenbahnvermdgens
dem Land Nordrhein-Westfalen Behdrden ihres Geschaftsbereichs im Wege der Organleihe zur
Verfligung gestellt. Sofern es sich um ausschlieBlich oder liberwiegend mit Wohnungsfirsorge-
mitteln der Deutschen Bundespost oder der Deutschen Bundespost POSTDIENST geforderte
Wohnungen handelt, ist die Deutsche Post Wohnen GmbH (vormals POSTDIENST Wohnbau
GmbH) als mit dem Vollzug des AFWoG NRW /2. AFWoG NRW Beliehene die zustandige Stelle.
Rechtliche Grundlagen sind
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- das Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nord-
rhein-Westfalen vom 15. Januar/23. Februar 1990 (GV. NRW. S. 242/SGV. NRW. 237),

- die Beleihungsvereinbarung mit der POSTDIENST Wohnbau GmbH vom 15. Februar 1995 (GV.
NRW. S. 471/SGV. NRW. 237) und

- das Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den
Prasidenten des Bundeseisenbahnvermdgens und dem Land Nordrhein-Westfalen, vom 14. Au-
gust 1996 (GV. NRW. S. 349/SGV. NRW. 237).

Die beliehene und die entliehenen Behoérden sind damit zustandige Stellen im Sinne des § 11 AF-
WoG.

10.2

Steuerbegiinstigte Wohnungsfiirsorgewohnungen

Fir die steuerbegiinstigten oder freifinanzierten, mit Wohnungsfirsorgemitteln des Landes ge-
forderten Wohnungen obliegen die Aufgaben der zustandigen Stelle derjenigen Stelle, die das
Besetzungsrecht auslibt (Wohnungsflrsorgebehdrde) oder die vom Darlehens- oder Zuschuss-
geber bestimmt ist (§ 11 Satz 2 AFWoG), also den Bezirksregierungen und den Oberfinanzdirek-
tionen.

n

In-Kraft-Treten

Die Verwaltungsvorschriften treten am Tag nach der Veroffentlichung in Kraft. Dieser Runderlass
tritt mit Ablauf des 31.12.2009 auBer Kraft.

MBI. NRW. 1993 S. 1016, gedndert durch RdErl. v. 7.4.1995 (MBI. NRW 1995 S. 651), 12.3.1996
(MBI. NRW. 1996 S. 582), 6.1.1998 (MBI. NRW. 1998 S. 108), 17.3.1998 (MBI. NRW 1998 S.
556), 27.12.1999 (MBI. NRW. 2000 S. 90), ber. 24.09.2001, 19.12.2001 (MBI. NRW. 2002 S.
78),7.7.2004 (MBI.NRW. 2004 S. 654).

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 23/23


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/1993-36
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/1996-23
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2000-s90
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2002-5

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Verwaltungsvorschriften zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (VV-AFWoG) RdErl. d. Ministeriums für Bauen und Wohnen v. 2.4.1993 – IV B 3-6320-230/93 (am 01.01.2003: MSWKS) 

